
/.4.2u/3 
c4<lc

Obst- und Beerenbauverein
Breuningsweiler e.V.

r-r.t

t



Satzung
des Obst- und Beerenbauvereins Breuningsweiler e"V.

§1
Name, Sitz und Geschättsjahr

(1) Der Verein lührt den Namen:
Obst- und Beerenbauverein Breuningsweiler e.V.
nachstehend kurz Verein genannt.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Winnenden-Breuningsweiler und ist in das
Vereinsregister beim Amtsgericht Waiblingen eingetragen.

(3) Das Geschättsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck und Aufgaben des Vereins

(1 ) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung.
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.

(2\ Ziele des Vereins bestehen insbesondere auf nachfolgenden Gebieten:

- Förderung der Gartenkullur mit Ausnahme des Erwerbsgartenbaus zu-
gleich als Beitrag zur Landschaftsentwicklung, Landschaftsgestältung
und Landschaftspflege

- Förderung aller Aktivitäten zur Ortsverschönerung und Heimat-
pllege

- Förderung der Pflanzenzucht und Kleingärtnerei
- Förderung des Liebhaber-Obstbaus auch unter Berücksichtigung sei-

ner landschaftsprägenden Bedeutung

- Hinführung der Jugend zur Natur und Ptlanze

- Förderung eines wirksamen Umwelt- und Landschaftsschutzes.

(3) Diese Zele sollen insbesondere erreicht werden durch:
a) Aufklärung der Öffentlichkeit durch Einladungen zu Veranstaltungen

des Vereins, wie Vorträge, durch Presseberichte u. a.



b) Abhaltung von Versammlungen mit Fachvorträgen
c) DurchIührung von Fachveraistartrng;n, *i; s Jtrnitt- uno pf regeunter-
,, I"i"yLgun, Ftundgänge und Lehrgäige'

d) Durchführung von Lehrfahrten
e) Ko.ntaktpflege mit kommunaren und staarichen ste,en, Verbänden, rn-stitutionen und Vereinen gleicher oder ähnlicher Zietriintun!f) Empfehlung und Werburig t,i, O"n e";u"h ;on Veranstaltungen desKreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine WaiblinS";".,.t ;;_wie des Landesverbandes für obstuau, eirten und Landschaft Baden-Württemberg e.V.

Leserwerbung für die Verbandszeitschrift ,,obst und Garten,.

§3
Organisation

Der Verein setzt sich aus Einzelmitgliedern zusammen.
Auf Antrag ist eine Familienmitgliejscnatf m-Og[ich.
Er ist.mit allen Mitgriedern dem kreisverband ä obst- und Gartenbauvereinewaiblingen e.v" und mitterbar über diesen oem Lanoesrerband für obstbau,Garten und Landschaft Baden-Württu*Ouig 

", 
V" angeschlossen.

Die Erwerbsobstbauern werden neben ihre"r ordenilichen Mitgriedschaft beimVerein durch den Landesverband gr,r"rnsoUs,rau Baden_dürtt"*Uurä r. V.und über diesen durch die Fachgruppe ouitlär l, er;ä""ä"äää'ou"t
und Gemüse beim Deutscnen eaüeäverband wirtscnatsjoiitÄ.r,-""Jr"t"r.

L

§+
Mitgliedschaft

(1) Der Verein wird gebildet durch
a) ordenfliche Mitglieder
b) fördernde Mitglieder und
c) Ehrenmitglieder

(2) ordentliche Mitgrieder können aile personen werden, werche die bürgerri-chen Ehrenrechte besitzen, Zwecke und Ziere o.s v"än" änllänn.nund bereit sind, an der Lösung der gestellten Aulgaben mitzrri*"n.
(3) Fördernde Mitgrieder.können außer Einzerpersonen auch Körperschaftenund sonstige juristische personen oder Fathverbände werden- 

--'

@) zu Ehrelmitgliedern können sorche personen ernannt werden, die sichurn die Zwecke und Ziere des Vereines besonders ,"roi""i g;""i,t i,"-ben-
Di.e Ernennung erforgt auf Vorschrag des Gesamtvorstandes durch dieMitgliederversamm lung.



§5
Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung beim Vorsitzenden
des Vereins
a) Die Erklärung gilt gleichzeitig als Bekundung, daß das neue Mitglied

die Satzung anerkennt-
b) Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
c) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags erfolgt schriftlich ohne Anga-

be von Gründen.
Ein Rechtsmittel hiergegen ist nicht gegeben.

d) Aufgenommene Personen erhalten die Vereinssalzung.

(2) Die Mitgliedschaft endet:
a) bei natürlichen Personen durch den Tod.
b) bei juristischen Personen durch deren Auflösung.
c) durch Austritt, der dem Vorsitzenden schriftlich auf Schluß eines Ge-

schäftslahres, bis spätestens zum 30. September des laufenden Jah"
res, zu erklären ist.

d) durch Ausschluß, der vom Vorsitzenden nach Beschluß des Gesamt-
vorstandes verfügt werden kann.
Dies ist erforderlich, wenn ein Mitglied den lnteressen des Vereins zu-
widerhandelt, sich einer unehrenhaften Handlung schuldig macht oder
seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht erfüllt; insbesonde-
re mit der Beitragszahlung länger als ein Jahr im Rückstand bleibt.
Gegen den Beschluß ist eine Berufung innerhalb von vier Wochen
nach Zustellung des Bescheids möglich. Sie muß schriftlich und be-
gründet beim Vorsitzenden erfolgen.
Die Entscheidung obliegt dann der nächsten Mitgliederversammlung.

e) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei An-
sprüche an das Vereinsvermögen. Sie bleiben bis zum Tage ihres Aus-
scheidens an die Satzung und die Beschlüsse des Vereins und seiner
Organe gebunden. Sie sind verpflichtet, noch bestehende Verbindlich-
keiten gegenüber dem Verein zu erfüllen.

§6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt:
a) Aufklärung und Rat in allen garlenbaulichen Angelegenheiten einzuho-

len.
b) an den Mitgliederversammlungen mit Stimmrecht teilzunehmen. An-

wesende ordentliche oder fördernde Mitglieder oder Ehrenmitglieder
haben jeweils nur eine Stimme.

c) Anträge zu stellen"
Solern Anträge für die Mitgliederversammlung bestimmt sind, müssen
sie mindestens 'l Woche vor derselben beim Vorsitzenden schriftlich
vorliegen"



Über später eing-ehende Anträge und über solche, die erst währendder Mirgliederversammtung g;ä"ili';;rden (sogenannte Dringtich_keitsanträge), kann nur da"; d;#i;ß;faßt werden, wenn % der An-wesenden zustimmen.
d) die übrigen Veranstaltungen des Vereins zu besuchen.

(2) Die Mitglieder sind verpftichtet:
4 

,*,?i-ffi::J,rr?ldes 
vereins tatkräftis, im Rahmen ihrer Mögrichkei-

b) die Satzung und d.ie sonstigen Anordnungen der Vereinsorgane zu be-achten und zu erfüllen.
c) die Einrichtungen und Geräte des Vereins bei deren Gebrauch scho-nend zu handhaben y1.o die ori"r, ,".ä"ns;änl-ä"i"iffi'u"rur-sachten Schäden auf Verlangen ä""'üJä,"rdes zu ersetzen.q 

5ä: rX"ii,' "rT:'f :A;,.ä,3;i 
iffi ;ä;än H anä ti"td;#l' ib,s zum \-

fläH"I;rfächte ruhen' solange das Mitslied mit der Beitrasszah-

§z
Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Gesamtvorstand
c) der Vorsitzende und sein Stellvertreter.

(2) Die Aufgaben der einzelnen organe werden, sofern erforderrich und so-weit sie nicht in der s^arzung dtil;iilä, ourcn eine vom Gesamtvor-stand zu ertassende cescnätsoronu"iääi"g"rt.
Die Geschäftsordnun g ist der MitglieJe"rvä"m m lung vorzulegen.

§8
Mitgl iederversamm 

I un g
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereines. \_(2) Die ordenriche Mitgriederversammrung findet in der Regel einmar im Jahrstatt. E i ne au ß erJrdenai"n u- 

-nrliäiäi'.',i)är"un, 
* trn g isr einzube ruren,wenn sie vom vorstand beschrossän oJ"r-i"r"n ei"oärrtr"g' r"äi.,,nr._stens einem Dritter der oroentticnÄn tr,,-iigi;;", mit Begründung schrrfrichverlangt wird.

(3) Die Einberufung einer Mitgriederversammrung hat mindestens 2 wochenvor dem Termin der Veran-startrng unt"i'äukanntgabe der Tagesordnungschrift tich durch den Vorsitzenderi ;; ;;ö".
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(4) Jede ordn.yngsoel-1ß einberufene Mitgrioderversammruns ist ohne Rück-sicht aur die Zaht cter anwesen.r"" nf iiöii.O"n O.""r,irääü;:. ", ,,,.

(5) Wahlen und Abstimmungen finden in der Begel geheim statt"Die Mitgriederversam"mrung bestert einen wantteiter und kann auf des-sen Vorschrag mit stimmeär"t'rn"itäinu andere Abstimmungsform be-schließen. Letztere_s isr nichr zuräs"is, ;ä""],iiäi; ffiääiräläänoioa-ten zur Wahl stehen.

(a) 
*,,,L;};ffirder 

Mitgtiederversammtung hat der Vorsitzende oder sein

(7) Der Mitgliederversammlung obliegt:
a) die Entgegennahme aeJ eesciatts_ und Kassenberichtsb) die Entgegennahme d", p;foü;;hä'
c) die Entastung des C""rrtuäi"t;;ä;
o,, ore Durchführung von wahren zum Gesamtvorstand sowie der Kassen-prüfer
e) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträoe

1. gl" !"n.l,migung eines evfl. Haushättsptans
pl :f :-".1^lTiguns einer evfl. Geschäftsärdnuns
ru ore Enrgegennahme und Behandrung von Anträgen und wünscheni) die Berufunssentscheidrng,.rb"iJe;ÄJsscntuß 

eines Mitgriedsk) die Ernennung von enrenriitgiteo;;; '"
I) die Beschlußfassung.über Säzungsanderungen

(Anderungen der Sätzung, Ji";;, il;rzamt oder Vereinsregistervorgesch rie ben werden, lian n der e"""rvor"turo, it lirä?'rr,i Ji rireitvon % seiner Mitglieder beschließenl
(8) Säm'iche Beschlüsse und wahren zu Absatz 7 a) bis k) werden mit einfa-cher Mehrheit, satzungsänoerunten müiweioritter-Mehrheit der anwe-senden Stimmberechtigten gefaßi

Stimmengteichheit bedäutetäOfäÄnung.

§e
Gesamtvorstand

(1) Der Gesamtvorstand setzt sich zusammen ausl
- 1" Vorsitzende(r)
- 2. Vorsitzende(r) als Stellvertreter(in)- der/die Kassier(in) und- der/dieSchriftfühie(in)
- vierBeisitzer(innen)

(2) Währbar in den Gesarntvorstand sind nur ordenriche Mitgrieder,Die Amtszeit dauert drei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.

\_



(3) Scheidet ein Gesamtvorstandsmitglied während der Wahlperiode aus, so
wird in der nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied für die
restliche Amtsperiode gewählt.

(4) DerVorstand isttür die Beschlußfassung in allen Angelegenheiten der lau-
fenden Vereinsführung zuständig.

(5) Beschlußtähigkeit ist gegeben, wenn mindestens drei Vorstandsmitglie-
der anwesend sind.

(6) Der Vorstand kann lür bestimmte Aufgaben Fachleute mit beratender
Stimme beiziehen.

§10
Vorstand im Sinne von § 26 BGB

Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter.
Sie vertreten den Verein ie einzeln.
lm lnnenverhältnis wird der stellvertretende Vorsitzende nur dann tätig, wenn
del| . Vorsitzende verhindert ist.

§11
Vorsitzender

Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leiten die Veranstaltungen des Ver-
eins. lhnen obliegt die Aufsicht über die Kassen- und Rechnungsführung'

§12
Kassier

Der Kassier ist für das gesamte Kassen- und Rechnungswesen des Vereins
zuständig.
Er erledigt die Buchführung und erstattet die erforderlichen Kassenberichte.

§13
Schriftführer

Aufgaben des Schriltführers sind:

a) das Festhalten der Ergebnisse und Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung und der Vorstandssitzungen in Niederschriften. Daraus muß ersicht-
lich sein, wie die Beschlüsse zustande gekommen sind.

Uber die anderen Vereinsveranstaltungen sind Notizen zu lertigen.



wenn der schriftführer verhindert ist, an einer Versammlung teilzuneh-
men,- beauftragt der Vorsitzende eines der anwesenden lrdiigtieder mit
den Aufgaben des Schriftführers.
Die originalausfertigung jeder Niederschrift ist vom Leiter der Versamm-
lns 9zw: der sitzung und vom schri{tführer zu unterschreiben und in das
Protokollbuch aufzunehmen

die F-ührung der Mitgriederriste und die Erredigung des ailgemeinen
Schriftuerkehrs"

§14
Beisitzer

\- Die Beisitzer gehören zum Gesamtvorstand. sie haben den geschäftsführen_
den Vorstand in der. Erfülrung seiner Aufgaben entsprechÄno"oäi"ranigk"it"n
und Möglichkeiten der einzernen Mitgliedlr zu unterstützen.

§15
Rechnungs- und Kassenprüfung

(1) zur Prüfung der Rechnungs- und Kassenführung werden von der Mitgrie-
derversammrung zwei Rechnungsprüfer, jeweiriau drei Janie g"*änrt.

(2) Die Prüfer müssen vereinsmitglieder sein und dürfen nicht dem vorstand
angehören.
sie sind ausschrießrich der Mitgriederversammrung veranhvorflich.

(3) sie haben die Kassen--urd Rechnungsführung rechtzeitig vor der Mitgrie-
derversammlung zu prüfen und dieser Berichizu erstaüe"n. 

- --' -':"

§16
Aufwandsentschädi gung

Vorstand und Ausschuß führen den Verein ehrenamilich, jedoch erharten dervorsitzende und der Kassier eine vom Ausschuß festzus-etzende Aufwands_
entschädigung. Tagegeld und Reisekosten werden nach einer vom Ausschuß
zu beschließenden Kostenordnung gewährt.

§r7
Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann nur von einer zu diesem Zwecke ordnungsgemäß einbe-
rufenen Mitgliederversammlung und nur durch Beschluß äinä, oräiuie.t"r_
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitgrieder aurgeröst wer-
den.

b)

\.



(2) Die Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch die von der Mitgliederver-
sammlung zu bestellenden Personen.

(3) Be,Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen, welches
geschlossen bleiben muß, dem Kreisverband der Obst- und Gartenbau-
vereine Waiblingen e.V. oder seinem Rechtsnachfolger mit der Maßgabe
zu, daß es für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung zu ver-
wenden ist.

\
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am L März 1995 in Win-
nenden-Breuningsweiler beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Ver-
einsregister in Kraft.

Die Eintragung ins Vereinsregister unter Nr. VR 968 beim Amtsgericht Waiblin-
gen erlolgte am 28. September 1995.

Winnenden-Breuni ngsweiler, im Septemberl g95 t März 2OOS

W %Lfu(

1. VorsitzendeF 2. Vorsitzender

\!
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